
 

 

1 

Kundeninformation  
für Ihre Versicherung von Smartphones und Tablets  
 
 

1. Informationen zum Versicherer 
 
Ihr Vertragspartner ist die 
ERGO Versicherung AG 
Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf 
 
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Dr. Monika Sebold-Bender 
Vorstand: Dr. Markus Hofmann (Vorsitzender), Ralph Eisenhauer,  
Dr. Christoph Jurecka, Silke Lautenschläger, Thomas Rainer Tögel 
 
Sitz des Unternehmens: Düsseldorf 
Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36466 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist im In- und Aus-
land der unmittelbare Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversi-
cherung. Davon ausgenommen ist die Kreditversicherung. 
 
 

2. Informationen zum Servicepartner 
 
Ihr Ansprechpartner zum Thema Vertrag, Versicherungsschutz und im 
Schadensfall ist die  
 
plusService24 GmbH  
Römerstraße 104, 59075 Hamm 
 
Fon: 01806 - 550055* 
Fax: 01806 - 550044*  
Mail: service@plusService24.de 
Web: www.handyversicherung-business.de 
* Jeweils 20 Cent pro Verbindung aus dem deutschen Festnetz;  
 Mobilfunk max. 60 Cent pro Verbindung 
 
Geschäftsführer: Wilhelm Einhaus 
Registergericht Hamm, HRB 7317 
 
 

3. Informationen zur Leistung 

 
Die Versicherung bietet individuellen Rundum-Schutz für Ihre Smartpho-
nes und Tablets. Es gelten folgende Bedingungen: Allgemeine Bedin-
gungen für die Versicherung von Smartphones und Tablets (DT GK 
2016). Sie finden nähere Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Er-
füllung unserer Leistung in den §§ 1 bis 6 DT GK 2016. 
 
Die Höhe des Gesamtbeitrags einschließlich der gesetzlichen Versiche-
rungssteuer und die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise finden Sie 
im Angebot. Einzelheiten zur Beitragszahlung können Sie den §§ 9 bis 
13 DT GK 2016 entnehmen. 
 
 

4. Informationen zum Vertrag 

 
Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme unseres Angebots 
zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Angebot ange-
gebenen Zeitpunkt. Dazu müssen Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 10 DT GK 2016 zahlen. 
An unser Angebot halten wir uns drei Monate gebunden. 
 
Informationen zur Laufzeit finden Sie in § 8 DT GK 2016. 
 
Angaben zur Beendigung des Vertrags entnehmen Sie den §§ 8 und 16 
DT GK 2016. 
 
Für die Anbahnung und Durchführung des Vertrags gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland (§ 20 DT GK 2016). Welches Gericht für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig ist, finden Sie in  
§ 19 DT GK 2016. 
 

Die deutsche Sprache ist für die Bedingungen, Informationen und die 
Kommunikation während der Vertragslaufzeit vereinbart. 
 
 

5. Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung(en) innerhalb von 30 Tagen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Infor-
mationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform er-
halten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an plusService24 GmbH zu 
richten (Kontaktdaten siehe Ziffer 2). 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen 
wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich in Abhängigkeit der 
vereinbarten Zahlungsweise (siehe Angebot) um einen Betrag in Höhe 
von 1/360 des Jahresbeitrags bei jährlicher Zahlungsweise bzw. 1/180 
des Halbjahresbeitrags bei halbjährlicher Zahlungsweise, 1/90 des Vier-
teljahresbeitrags bei vierteljährlicher Zahlungsweise oder 1/30 des Mo-
natsbeitrags bei monatlicher Zahlungsweise, multipliziert mit der Anzahl 
der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 
 

6.  Informationen zu außergerichtlichen Beschwer- 
 de- und Rechtsbehelfsverfahren 
 
6.1 Wir haben uns derzeit zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfah-

ren vor dem Versicherungsombudsmann e. V. als allgemeine 
Schlichtungsstelle verpflichtet. Verbraucher oder Personen in ei-
ner verbraucherähnlichen Lage können Beschwerden an den Ver-
sicherungsombudsmann e. V. richten. Zudem besteht die Möglich-
keit - auch für Unternehmer - ihre Beschwerde an die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu richten. 

 
6.2 Die Anschrift des Versicherungsombudsmanns e. V. lautet: Versi-

cherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin. Er 
ist online zu erreichen über: www.versicherungsombudsmann.de. 
Der Versicherungsombudsmann ist als Schlichtungsstelle unab-
hängig. Das Verfahren ist für Verbraucher oder für Personen in 
einer verbraucherähnlichen Lage kostenlos. 

 
 Sofern der Versicherungsombudsmann die Entscheidung zu Ihren 

Gunsten trifft, sind wir bis zu einem Betrag in Höhe von 
10.000 Euro daran gebunden. Sie müssen sich hingegen nicht an 
die Entscheidung halten.  

 

http://www.versicherungsombudsmann.de/
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 Der Ombudsmann behandelt Ihre Beschwerde erst dann, wenn 
Sie Ihren Anspruch zuvor uns gegenüber geltend gemacht haben. 
Sie müssen uns sechs Wochen Zeit gegeben haben, um den An-
spruch abschließend zu beurteilen. Für die Dauer des Verfahrens 
verjähren Ihre Ansprüche nicht.  

 
6.3 Für Verbraucher gilt: Haben Sie den Vertrag elektronisch ge-

schlossen (z.B. über eine Internetseite oder per E-Mail), können 
Sie sich bei Beschwerden auch an die Plattform zur Online-Streit-
beilegung der Europäischen Union wenden. Diese finden Sie auf 
dem Portal „Ihr Europa“. 

 
 Ihre Beschwerde wird dann über die Plattform für außergerichtli-

che Online-Streitbeilegung dem Versicherungsombudsmann e. V. 
weitergeleitet. 

 
6.4 Die Anschrift der BaFin lautet: 
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 

Straße 108, 53117 Bonn.  
 
 Online ist die BaFin zu erreichen unter: www.bafin.de.  
 
 Ein Beschwerdeformular finden Sie unter:  
 www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx.  
 
 Reichen Sie Ihre Beschwerden in Schrift- oder Textform ein. Dabei 

müssen der Sachverhalt sowie der Beschwerdegrund enthalten 
sein. Die BaFin kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entschei-
den und erstellt keine Rechtsgutachten. Sie prüft nur, ob die Ent-
scheidung rechtlich zu beanstanden ist.  

 
6.5 Die Möglichkeit, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt 

Ihnen erhalten. 

 

http://www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von  
Smartphones und Tablets (DT GK 2016) 
 
 

§   1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

§   2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

§   3 Versicherte Interessen 

§   4 Versicherungsort 

§   5 Umfang der Entschädigung 

§   6 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

§   7 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder  
 seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende  
 des Vertrags 

§ 9 Beiträge; Beitragspassung 

§ 10 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags;  
 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

§ 11 Folgebeitrag 

§ 12 Lastschriftverfahren 

§ 13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

§ 14 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

§ 15 Übergang von Ersatzansprüchen 

§ 16 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

§ 17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

§ 18 Anzeigen und Willenserklärungen 

§ 19 Zuständiges Gericht 

§ 20 Anzuwendendes Recht 

§ 21 Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen 

 

 

§ 1  Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Gerät (Smart-
phone und Tablet). Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 
dass das Gerät durch eine IMEI- oder Seriennummer identifizierbar ist. 

Mitversichert ist Originalzubehör, das im normalen Lieferumfang des 
Geräts enthalten ist, sofern es als Folge eines versicherten Sachscha-
dens am Gerät selbst beschädigt wird oder abhanden kommt. 

2. Nicht versicherte Sachen  

Nicht versichert ist Zubehör, das nicht im Lieferumfang des Geräts ent-
halten ist. Hierzu zählen beispielsweise Installationsmaterial für den 
Fahrzeugeinbau, Halterungen, Software und Downloadinhalte.  

 

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende 
Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sach-
schaden). 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit 
dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen 
hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch  

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fallenlassen, Vorsatz  
Dritter; 

b) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, Glimmen, 
Sengen, Glühen oder Implosion; 

d) Wasser, Flüssigkeit oder Feuchtigkeit; 

e) Sturm, Frost, Eisgang oder Überschwemmung. 

2. Sofern beantragt, leistet der Versicherer auch Entschädigung bei 
Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub oder Plünderung. 

Dies schließt auch den Einbruchdiebstahl aus einem nicht einsehbaren 
Kofferraum/Handschuhfach eines verschlossenen Kraftfahrzeugs ein. 

3. Für Apple-Geräte besteht vom 13. bis 24. Monat nach Gerätekauf 
Versicherungsschutz bei Beschädigung oder Zerstörung durch Produk-
tions-, Konstruktions- oder Materialfehler. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine 
Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsen-
tanten; 

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion, Aufstand, innere Unruhen, Kernenergie; Erdbeben; 

c) durch Liegenlassen, Vergessen und Verlieren, hierunter fällt auch 
der Verlust infolge unbeaufsichtigtem Zurücklassen des Geräts an 
einem für weitere Personen zugänglichen Ort; 

d) durch Abnutzung, Verschleiß, Rost oder Oxidation; 

e) durch nicht fachgerechtes Einbauen, durch unsachgemäße Repa-
ratur, Umbau, Reinigung, Pflege oder Verwendung des Geräts; 

f) durch Schönheitsfehler, Kratz- und Splitterschäden und sonstige 
optische Beschädigungen, die die Funktionsfähigkeit der Geräts 
nicht beeinträchtigen; 

g) durch nicht fachgerechte Installation von Programmen sowie 
durch Veränderung, Nichtverfügbarkeit oder Verlust versicherter 
Daten oder Programme durch Programme oder Dateien mit Scha-
densfunktion wie z.B. Computerviren, Würmer, Trojanische 
Pferde; 

h) die durch die Teilnahme an Sportwettkämpfen entstehen; 

i) durch Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler; dies gilt 
nicht für Apple-Geräte vom 13. bis 24. Monat nach Gerätekauf; 

j) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat; 

k) bei denen die IMEI-Nummer nicht erkennbar ist und die Beschädi-
gung am Gerät in keinem Zusammenhang mit der nicht lesbaren 
IMEI-Nummer steht; 

l) die dadurch entstehen, dass bei einem Rückruf durch den Herstel-
ler die notwendige Reparatur oder der erforderliche Austausch des 
Gerätes nicht vorgenommen wurde. 

 

§ 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Inte-
resse des Eigentümers versichert. § 2 Nr. 4 i) bleibt unberührt. 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung über-
trägt.  

 

§ 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht weltweit. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer seinen Wohnort bzw. Firmensitz in Deutschland hat. 

 

§ 5 Umfang der Entschädigung 

1. Im Schadensfall erhält der Versicherungsnehmer ein Ersatzgerät.  
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In Deutschland erfolgt dies i.d.R. innerhalb von 24 Stunden nach Scha-
densmeldung. Mehrkosten für eine Lieferung in das Ausland trägt der 
Versicherungsnehmer. 

Das versicherte Gerät wird hierbei durch ein gleiches Modell vom glei-
chen Hersteller ersetzt. Sollte ein solches nicht verfügbar sein, erhält der 
Versicherungsnehmer ein Nachfolgemodell gleicher Art und Güte. 

Anspruch auf eine Geldleistung besteht nicht. 

Die beschädigten oder zerstörten Sachen gehen in das Eigentum des 
Versicherers über. 

2. Kosten infolge unbefugter Nutzung durch Dritte oder nicht gege-
bener Nutzbarkeit des Geräts im Schadensfall sind nicht versichert. Dies 
gilt auch für Kosten zur Datenwiederherstellung. 

3. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit: 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Scha-
den grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Leistung des Versicherers in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis ge-
kürzt.  

4. Je Versicherungsfall trägt der Versicherungsnehmer eine Selbst-
beteiligung von 60 Euro. Der Betrag wird vom Servicepartner (§ 18) in 
Rechnung gestellt. 

 

§ 6 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Wird bei Abhandenkommen der Verbleib des versicherten Geräts 
ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz des abhanden gekom-
menen Geräts zurückerlangt, so hat der Versicherungsnehmer die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen.  

 

§ 7 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag 
zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der 
Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Ver-
trags 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmal-
beitrags (§ 12 Nr. 2) zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen. 

Unabhängig davon kann jeder Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit 
einer Frist von einem Monat zum Ende eines Monats kündigen.  

 

§ 9 Beiträge; Beitragsanpassung 

1. Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch lau-
fende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als 
Einmalbeitrag im Voraus gezahlt. 

Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch ausstehenden Ra-
ten des Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, den vertraglich vereinbarten Beitrag 
zu Beginn des jeweils folgenden Versicherungsjahres anzupassen. 

Voraussetzung hierfür allerdings, dass geänderte gesetzliche Rahmen-
bedingungen zu einer nicht kompensierbaren Kostensteigerung beim 
Servicepartner plusService24 GmbH führen. 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Mitteilung der Beitragsanpassung zum Ende 
eines Monats zu kündigen. 

 

§ 10 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags; Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung  

1. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

2. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Ein-
malbeitrags 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe 
des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leis-
tungsfrei. 

 

§ 11 Folgebeitrag 

1.  Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig.  

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist.  

2.  Folgen der Nichtzahlung 

Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

 

§ 12 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Abbuchung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Bei-
trags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungswegs 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere 
Beiträge, trotz wiederholtem Abbuchungsversuch, nicht abgebucht wer-
den können, ist der Versicherer berechtigt, das Lastschriftmandat in 
Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zu-
künftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagene 
Lastschriftabbuchung können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden. 

 

§ 13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang 
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an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer der 
Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 
VVG. 

 

§ 14 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalls  

aa) die unverzügliche Registrierung der IMEI- oder Seriennum-
mer sicherzustellen;  

bb) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzu-
halten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur 
Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

bb) den Schadenseintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 
hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich oder tele-
fonisch - dem Servicepartner (§ 18) anzuzeigen;cc)
Weisungen des Servicepartners zur Schadensabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen;  

dd) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich  der Polizei anzuzeigen; die polizeiliche Bestä-
tigung der Anzeige ist dem Servicepartner vorzulegen; 

ee) dem Logistikpartner das beschädigte oder zerstörte Gerät zu 
übergegeben; dabei sind vor der Übergabe die SIM-Karte 
und ggf. andere Speicherkarten zu entfernen und die persön-
lichen Daten des Versicherungsnehmers zu löschen; 

ff) bei Abhandenkommen eines versicherten Geräts zusätzlich 
die SIM-Karte unverzüglich sperren zu lassen; 

gg) soweit möglich dem Servicepartner unverzüglich jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 
oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten; 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, 
so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungs-
frei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

 

§ 15 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der 
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versiche-
rer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

 

§ 16 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform 
zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem 
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahrs in Textform zu kündigen. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

§ 17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder Be-
trugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen. 

 

§ 18 Anzeigen und Willenserklärungen 

Alle Anzeigen und Willenserklärungen sind an folgenden Servicepartner 
zu richten: 
 
plusService24 GmbH  
Römerstraße 104, 59075 Hamm 
 
Fon: 01806 - 550055* 
Fax: 01806 - 550044*  
Mail: service@plusService24.de 
Web: www.handyversicherung-business.de 
* Jeweils 20 Cent pro Verbindung aus dem deutschen Festnetz;  
 Mobilfunk max. 60 Cent pro Verbindung 

 

§ 19 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-
richt nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. 

3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers ins Ausland 

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Geschäftssitz in einen Staat 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

 

§ 20 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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§ 21 Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – kein 
Versicherungsschutz, wenn und soweit dem Versicherer aufgrund der 
für ihn geltenden gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, Versicherun-
gen bereitzustellen oder Versicherungsleistungen zu erbringen. 

 

________________________________________________________ 

 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

 

§ 19 Anzeigepflicht 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des 
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, er-
heblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fra-
gen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet. 

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 
1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 
Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu 
vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
dieses Recht hinzuweisen. 

 

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 
Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich da-
rauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Ver-
sicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, 
der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, 
beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

 

§ 22 Arglistige Täuschung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

 (3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versi-
cherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht 
auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.  

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht 
zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vo-
raussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung ei-
ner vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirk-
sam. 

 

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist 
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. 

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungs-
falles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

 

 

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden 
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sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils ge-
trennt anzugeben. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Be-
stimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 
2 bleibt unberührt. 

 

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung 

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rück-
tritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 
1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versiche-
rungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 
aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

 

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse 

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflich-
tet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die 
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrläs-
sigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen ei-
ner groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 

Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versiche-
rer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

 


